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Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) 

vom 19. Dezember 1994 

in der Fassung der 7. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 21. Dezember 2001 

 

- ABl. StK 1994 S. 1, 1995 S. 1, 1996 S. 511, 1997 S. 529, 1998 S. 497, 1999 S. 
613, 2000 S. 527, 2001 S. 589 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13, 12. 1994 aufgrund der §§ 1, 3 
und des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. 
Dezember 1975 (SGV NW 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (SGV NW 610) und den §§ 7 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (SGV NW 2023) - jeweils in der bei Erlaß dieser Satzung geltenden Fassung - 
diese Satzung beschlossen: 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der 

geschlossenen Ortslagen - bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen 
jedoch nur der Ortsdurchfahren als öffentliche Einrichtung. Mit der Erfüllung der 
Aufgaben nach dieser Satzung hat die Stadt Köln die AWB 
Abfallwirtschaftsbelriebe Köln GmbH &.Co. KG (im folgenden „AWB" genannt) 
beauftragt.  

(2) Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzungen, die 
die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen, insbesondere 
von tierischen Exkrementen, Papier, Zigarettensehachte In und Ansammlungen 
von Zigarettenkippen, oder die eine Gefährdung des Verkehrs darstellen, wie 
beispielsweise Laub und Blüten. Sie, beinhaltet auch die Winterwartung gem. § 5 
dieser Satzung.  

(3) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. 
Fahrbahnen sind die dem Fahrverkehr dienenden Teile der Straße. Dazu gehören 
auch selbständige Radwege sowie Radwege mit erkennbarer baulicher 
Abgrenzung zum Gehweg, Parkplätze, Parkstreifen, Haltebuchten und 
Sicherheitsstreifen. Gehwege sind Straßenteile und Platzflächen von mindestens 
50 cm Breite in Anliegerstraßen und mindestens 65 cm Breite in Hauptstraßen, 
die von der Fahrbahn abgesetzt sind und der Benutzung durch Fußgänger/innen 
dienen. Zu den-Gehwegen gehören auch selbständige Gehwege, auf dem 
Gehweg markierte Aufstellflächen für den" ruhenden Verkehr, Platzflächen ohne 
Fahrverkehr sowie. Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen auf den 
Gehwegen gekennzeichnet sind und ohne bauliche Abgrenzung zum Gehweg 
verlaufen. Soweit Straßen keine erkennbare Abgrenzung zwischen Gehweg und 
Fahrbahn haben, ergibt sich ihre Zuordnung "aus dem 
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Straßenreinigungsverzeichnis. Die Zuordnung richtet sich nach dem 
Gesamteindruck unter Berücksichtigung der Nutzung und der erforderlichen 
Reinigungsleistung.  

(4) Die Reinigung wird den Grundstückseigentümern/innen nach Maßgabe des § 2 
dieser Satzung übertragen. Soweit die Stadt Eigentümerin der an die Straße 
angrenzenden und durch sie; erschlossenen Grundstücke ist, betreibt sie die " 
Reinigung als öffentliche Einrichtung.  

(5) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt im Rahmen dieser 
Satzung- an die Stelle des/der Eigentümers/in der/die Erbbauberechtigte. 
 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer/innen  
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis (§ 3 der 

Satzung) kenntlich gemachten Gehwege und Fahrbahnen wird in dem darin 
festgelegten Umfange nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 des 
Straßenreinigungsgesetzes NW den Eigentümern/innen der an sie angrenzenden 
und durch sie erschlossenen Grundstücke (Anlieger/in) jeweils für die Länge der 
gemeinsamen Grenze zwischen Grundstück und Straße auferlegt. Sind die 
Anlieger/innen beider Straßenseiten reinigungspflichtig.-so erstreckt sich die 
Reinigung nur bis zur Straßenmitte. Soweit am Fahrbahnrand abgesetzte 
Randstreifen in Anliegerstraßen von weniger als 50 cm Breite, in Hauptstraßen 
von weniger als 65 cm Breite, vorhanden sind, obliegt die Reinigungspflicht den 
Anliegern/innen.  

(2) Die Winterwartung der Gehwege wird den Anliegern/innen unbeschadet der 
Regelungen des § 2 Abs. I Satz I auferlegt. 1st ein Gehweg nicht vorhanden, ist 
ein mindestens \,50 m breiter Teil der Straße längs der Grundstücksgrenze zu 
warten. Die Übertragung der Winterwartungspflicht gilt nicht für 
Fußgängergeschäftsstraßen.' Sie gilt auch nicht für den' Gehwegen zugehörige 
Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen (Flächen- oder 
Strichmarkierungen) auf den Gehwegen verlaufen, wenn nach dem anliegenden 
Straßenreinigungsverzeichnis die Stadt reinigungspflichtig ist.  

(3) Die Stadt kann einem/r Reinigungspflichtigen auf seinen/ihren Antrag gestatten, 
dass an seiner/ihrer Stelle ein/e Dritte/r durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Stadt die Reinigungspflicht ganz oder nur die Winterwartung übernimmt. wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die Stadt kann die 
Gestattung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem/der 
Grundstückseigentümer/in widerrufen. Hiervon ist der/die Dritte zu 
benachrichtigen. Der/die Reinigungspflichtige und der/die Dritte haben der Stadt 
unverzüglich die Beendigung der Übernahme der Reinigungspflicht mitzuteilen. 
Die Gestattung erlischt auch mit der' Beendigung der Haftpflichtversicherung. 

§ 3 Straßenreinigungsverzeichnis  
(1) Das Straßenreinigungsverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung (Anlage 1).  
(2) Das Straßenreinigungsverzeichnis enthält insbesondere  

a) Straßenbezeichnung,  
b) Straßenart (§ 7 Abs. 4),  
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c) Anzahl der wöchentlichen Reinigungen durch die Stadt, soweit sich nicht aus § 
3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 etwas anderes ergibt,  
d) Reinigungsverpflichtete,  
Die Regelungen im Straßenreinigungsverzeichnis bleiben bei Umbenennung von 
Straßen unberührt.  

(3) Abweichend von den Regelungen zu Abs. 2 Buchst. c) sind Radwege und 
Mittelalleen einmal wöchentlich zu reinigen. Straßenbegleitgrün ist bis zu viermal 
jährlich zu reinigen. 

§ 4 Ausführung der Reinigung  
(1) Die Fahrbahnen und Gehwege sind nach Maßgabe dieser Satzung, insbesondere 

des Straßenreinigungsverzeichnisses zu reinigen.  
(2) Soweit die Reinigungspflicht dem/r Anlieger/in obliegt, ist die Reinigung von 

ihm/ihr nach Bedarf, mindestens jedoch einmal wöchentlich werktags bis 
spätestens samstags 19.00 Uhr, durchzuführen.  

(3) Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehrricht und sonstige Abfälle 
sind sofort nach Beendigung der Reinigung nach Maßgabe der Abfallsatzung der 
Stadt Köln zu entfernen. Sie dürfen insbesondere nicht auf Fahrbahnen 
einschließlich Gossen und Kanaleinläufen sowie auf Grünstreifen und unter 
Bäumen und Büschen abgelagert werden.  

(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des/der 
Verursachers/in, über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigungen 
unverzüglich zu beseitigen, befreit den/die Verpflichtete/n nicht von seiner/ihrer 
Reinigungspflicht nach dieser Satzung. 
 

§ 5 Winterwartung  
(1) Die Winterwartung der Gehwege ist wie folgt durchzuführen:  

1. Schnee ist nach jedem Schneefall in einer für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite von mindestens 1,50 m sowie von Unterflurhydranten und 
Verschlußkappen öffentlicher Versorgungseinrichtungen sofort zu räumen.  

2. Bei Schnee- und Eisglätte sind die Gehwege in der gleichen Breite sofort zu 
bestreuen. Auf Gehwegen ist die Verwendung von Salz oder sonstigen 
auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt  

a) in besonders begründeten klimatischen Ausnahmefällen, wie z.B. bei 
Eisregen  
b) sowie auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und -abgängen, Gefäll- oder 
Steigungsstrecken oder auf ähnlichen Gefahrenstellen.  
 
Gehwege mit Baumbeständen oder angrenzender Begrünung dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen bestreut werden. Schnee, der mit 
solchen Stoffen vermischt ist, darf auf und an ihnen nicht abgelagert werden. 

3. An allen für den Fußgängerverkehr eingerichteten Fahrbahnübergängen gelten 
die Verpflichtungen zu l. und 2. bis zur Bordsteinkante.  
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4. Zugänge zu Telefonzellen und Notrufsäulen sind bei einer Entfernung bis zu 5 
m von der Grundstücksgrenze freizuhalten. 

5. An Haltestellen und vor Fahrgastunterständen für öffentliche Verkehrsmitte! und 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, daß ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Gleiches 
gilt für Gehwege vor Auf- und Abgängen zu U-Bahnanlagen.  

6. Fällt Schnee nach 20.00 Uhr oder tritt nach dieser Zeit Schnee- und Eisglätte 
ein, so müssen die Schneebeseitigung und die Maßnahmen gegen die Schnee- 
und Eisglätte bis spätestens 7.00 Uhr des nächsten Tages beendet sein. 

7. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - 
wo dies nicht möglich ist - so zu lagern, daß der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. § 5 Abs. 1 
Ziffer 2 letzter Satz bleibt unberührt.  

(2) Die Winterwartung der Fahrbahnen umfaßt  
1. das Räumen von Schnee  
2. das Bestreuen bei Schnee- und Eisglätte.  
 
Soweit die Winterwartung der Stadt obliegt, werden Zuständigkeit, Art, Umfang 
und Zeit in einem Winterwartungsplan geregelt, der vom/von der 
Oberstadtdirektor/in aufgestellt wird. Soweit die Winterwartung den Anliegern/ 
innen obliegt, beschränkt sich deren Verpflichtung auf gefährliche Stellen, 
insbesondere Fußgängerüberwege. 

(3) Gossen, Einlaufe in Kanalisationsanlagen, Grünstreifen, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen, andere Schalt und Absperrvorrichtungen für öffentliche 
Versorgungsleitungen, Hydranten und Baumscheiben sind von Ablagerungen 
freizuhalten. 
 

§ 6 Benutzungsgebühren  
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren nach den §§ 4 und 6 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG 
NW und den folgenden Vorschriften. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine 
öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der 
Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt 
die Stadt.  

§ 7 Gebührenbemessung  
(1) Die Gebühren bemessen sich nach  

1. der Länge der Grundstücksseiten entlang der zu reinigenden Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist,  
2. der Anzahl der wöchentlichen Reinigungen der erschließenden Straße, 
3. den Kosten der Reinigung,  
4. der Verkehrsbedeutung der Straße (vom Hundertsatz nach Abs. 4).  

(2) Für die Ermittlung der Länge der Grundstücksseiten nach Abs. 1, Ziffer 1 gelten 
folgende Bestimmungen:  
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1. Maßgebend sind alle an erschließende Straßen angrenzende und diesen 
zugewandte Grundstücksseiten (Frontlänge).  
2. Grenzt ein durch eine Straße erschlossenes Grundstück nicht an diese Straße 
und weist es im übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die 
Frontlänge zugrunde gelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser 
Straße in gerader Linie ergeben würde. Können bei einer kreisförmigen oder 
gebogenen Straßenführung mehrere Tangenten als gedachte Verlängerung 
gezogen werden, so ist die längste Frontlänge zugrunde zu legen.  
3. Als der erschließenden Straße zugewandt im Sinne der vorstehenden Ziffern 
gilt eine Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 
45° zur erschließenden Straße verläuft. Erfüllt keine Seite eines Grundstücks 
diese Voraussetzung, gilt die Länge der rechtwinkligen Projektion der längsten 
Grundstücksseile auf die erschließende Straße oder deren gedachter 
Verlängerung als der Straße zugewandte Grundstücksseite.  
4. Bei Eckabrundungen und -abschrägungen wird jeweils die Hälfte der Bogen- 
oder Abschrägungslänge der zugehörigen Straße zugerechnet.  
5. Die ermittelte Frontlänge wird auf volle Meter abgerundet.  

(3) Die Kosten der Reinigung werden getrennt für die Berechnungsbereiche 
1. Fahrbahnen,  
2. Gehwege und  
3. Fußgängergeschäftsstraßen  
festgestellt.  

(4) Der auf die Gebührenpflichtigen je Straßenart oder Straßenteil nach Maßgabe 
des § 3 StrReinG NW entfallende Vom-Hundertsatz der Reinigungskosten beträgt  
1. für Fahrbahnen von  
1.1 Anliegerstraßen         -A-     75 %  
1.2 Hauptstraßen          -H-  62% 
2. für Gehwege          -G-  80% 
3. für Fußgängergeschäftsstraßen      -FG- 100 % 

(5) Im Sinne des Absatzes 4 gelten als  
1. Anliegerstraßen: Straßen, die überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen.  
2. Hauptstraßen: Straßen, die der Erschließung von Grundstücken sowie dem 
durchgehenden innerörtlichen oder überörtlichen Verkehr dienen, insbesondere 
Haupterschließungsstraßen, Hauptverkehrsstraßen und Hauptgeschäftsstraßen 
mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen.  
3. Gehwege: Straßenteile, die dem Fußgängerverkehr dienen, sowie solche 
Wege, die nicht Teil einer Straße im Sinne der Ziffern 1. und 2. sind (selbständige 
Gehwege), einschließlich der in § 1 Abs. 3 Satz 5 bezeichneten Teile.  
4. Fußgängergeschäftsstraßen: Straßen, in denen die Frontlängen der 
Grundstücke mit Geschäften, Gaststätten und ähnlich gewerblich genutzten 
Räumen im Erdgeschoß überwiegen und die in ihrer gesamten Breite für den 
Fußgängerverkehr ausgebaut und -abgesehen von Anlieferverkehr - für den 
Fahrverkehr gesperrt sind.  
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Als Straßen in diesem Sinne gelten auch sonstige Straßen, deren besonderer 
Reinigungsaufwand eine Zuordnung nach den Ziffern 1. bis 3. nicht zulässt. 
 

§ 8 Gebührensatz  
(1) Der Gebührensatz für ein Kalenderjahr je Meter der 

Grundstücksseiten entlang der erschließenden Straße bei 
wöchentlich einmaliger Reinigung beträgt bei 
1. Fahrbahnen 
1.1 von Anliegerstraßen 
1.1.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand              3,07 € 
1.1.2 mit besonderem Reinigungsaufwand               7,49 € 
1.2 von Hauptstraßen  
1.2.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand              2,54 € 
1.2.2 mit besonderem Reinigungsaufwand               6,96 € 
 
Soweit Fahrbahnen von Straßen unter die Ziffern 1.1.2 und 
1.2.2 fallen, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung genannt. Diese 
Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
2. Gehwegen                   4,43 € 
3. Fußgängergeschäftsstraße 
3.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand             10,08 € 
3.2 mit besonderem Reinigungsaufwand             12,14 € 
 
Soweit Straßen unter die Ziffer 3.2 fallen, sind sie in der als 
Anlage 3 beigefügten Aufstellung genannt. Diese Anlage 
ist Bestandteil der Satzung. 
 

(2) Erfolgt die wöchentliche Reinigung mehrfach, so vervielfachen sich die Gebühren 
entsprechend.  
 

§ 9 Gebührenschuldner, Anzeige- und Auskunftspflicht, Betretungsrecht  
(1) Gebührenschuldner/in ist der/die Eigentümer/in des erschlossenen Grundstücks. 

Mehrere Gebührenschuldner/ innen sind Gesamtschuldner/innen.  
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der/die neue Eigentümer/in vom Beginn 

des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt, es 
sei denn, daß in dem Rechtsänderungsvertrag etwas anderes geregelt ist. Den 
Wechsel haben der/die bisherige und der/die neue Eigentümer/in unverzüglich 
der Stadt anzuzeigen und entsprechend nachzuweisen.  

(3) Die Gebührenschuldner/innen haben alle für die Errechnung der Gebühren 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, daß Beauftragte der Stadt 
nach Vorlage eines dienstlichen Ausweises das Grundstück betreten, um 
Feststellungen zu treffen, die für die ordnungsgemäße Gebührenerhebung 
notwendig sind.  
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§ 10 Entstehung, Änderung, Fälligkeit und Vorauszahlung der Gebühr  
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem die satzungsmäßige 

Reinigung der Straße begonnen wird. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, in 
dem die. satzungsmäßige Reinigung eingestellt wird.  

(2) Ändern sich .die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr; so mindert oder 
erhöht sich die Benutzungsgebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt.  

(3) Es entsteht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder -erstattung.  
a) bei Ausfall oder Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung an 
Wochenfeiertagen, durch Schwerpunktbildung zur Beseitigung von Laub oder 
infolge von Verunreinigungen nach Karnevalsveranstaltungen.  
b) bei Ausfall der satzungsmäßigen Reinigung durch unvorhersehbare 
Betriebsstörungen, durch Witterungseinflüsse, durch Straßenbauarbeiten oder 
durch andere zwingende Gründe bis zu einem zusammenhängenden Monat,  
c) bei • Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung durch 
Witterungseinflüsse und durch Straßenbauarbeiten bis zu drei 
zusammenhängenden Monaten im Kalenderjahr.  

Die Gebührenminderung oder -erstattung erfolgt für den Zeitraum, der die in b) 
und c) genannten Zeiten überschreitet. Dabei werden angefangene Monate als 
volle Monate gerechnet.  

(4) Die Gebührenschuldner/innen erhalten über die zu' entrichtenden Beträge einen 
Gebührenbescheid, der mit dem Bescheid über andere Gemeindeabgaben 
verbunden sein kann. Bei Wohnungseigentümern/innen kann die Gebühr für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft festgesetzt werden. Der Gebührenbescheid 
wird den Wohnungseigentümern/innen oder dem/der Verwalter/in, den die 
Wohnungseigentümer/innen nach dem Wohnungseigentümergesetz bestellt 
haben, bekanntgegeben.  

(5) Die Gebühren nach § 8 für ein Kalenderjahr werden am 15. Februar, 15. Mai,- 15, 
August und 15. November zu je gleichen Teilbeträgen fällig. Die Stadt kann 
bestimmen, dass Kleinbeträge abweichend wie folgt fällig werden: Am 15. August 
mit dem Jahresbetrag, wenn dieser "15,- € nicht übersteigt, am 15. Februar und 
15". August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,- € nicht übersteigt. 
Ist der Gebührenbescheid noch nicht bekanntgegeben, hat der/die 
Gebührenschuldner/in zu den. vorgenannten Fälligkeitstagen in Höhe der zuletzt 
festgesetzten Teilbeträge unaufgefordert Vorauszahlungen zu leisten.  

(6) Hat der/die Gebührenschuldner/in gemäß § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz die 
Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag zu entrichten, sind abweichend von 
Abs. 5 auch die Gebühren zu diesem Zeitpunkt in einer Summe zu zahlen, bei 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides nach dem f^ Juli einen Monat nach 
Bekanntgabe.  

(7) Ist die nach Abs. 5 gezahlte Vorauszahlung geringer als der nach dem-
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, ist der 
Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zu entrichten. Die Verpflichtung, rückständige 
Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.  
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(8) 1st die nach Abs. 5 geleistete Vorauszählung höher als der nach dem 
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, wird der 
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides durch 
Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.  

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten entsprechend, wenn der Gebührenbescheid 
aufgehoben oder geändert wird.  

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder. Landesrecht getroffenen Sonderregelungen 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, insbesondere  

1. vorgeschriebene oder übernommene Reinigungen nicht' durchführt (§ 2 Abs. l, § 4 
Abs. l und 2),  
2. belästigende Staubentwicklung .nicht verhindert (§ 4 Abs. 3 Satz 1),  
3. Kehricht und sonstige Abfälle nicht ordnungsgemäß entfernt (§ 4 Abs. 3 Satz 2),  
4. Schnee nicht ordnungsgemäß entfernt und lagert, sowie Schnee- und Eisglätte 
nicht ordnungsgemäß bekämpft (§ 5 Abs. 1, §2 Abs. 2 Sätze 1 und 2),  
5. die Beendigung der Übernahme der Reinigung nicht anzeigt (g 2 Abs. 3 Satz 4).  
(1) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,-€ geahndet werden. 

 

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.  
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Stadtbezirk: 1 

Straße Siraßenart 

Reinigungshäufigkeil 

Fahrbahn Gehweg 

• Reinigungs- 
verpflichlung 

Fahrbahn 
Stadt I ,A"- 

Gehweg 
Stadt   •.•^"- lieger 

Chlodwigplaiz 
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Friesenstraße 
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Verbindungsweg zu   • 

, Im Klapperhof 

Genterstraße •   . '        • 

Gummersbacher Straße 
3-/4. Fahrbahn (Bus u, Taxispur) 

Maria-Hilf-Straße 
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Stadtbezirk: 2 

Straße Straßenart 

Reinigungshäufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn 
Stadt    ; An- 

lieger 

Gehweg 
Siadi    ,A"- 

heeer 

Albert-Schweitzer-Straße 
bis Wendekreis vor 
der Kirche 
Parkplatz am nördlichen 
Ende der 
Albert-Schweitzer-Straße 
Fußweg vom Wendeplatz 
zwischen Nr. 3-5 und 
dem Parkplatz 
Fußweg zur 
Hausweiler Straße 

Am Rheinufer 
bis Nr. 137 14 

bis Ernst-Volland-Straße 
bis Carl-von Linde-Slraße 

Emil-Hoffmann-Straße 
von Industriestraße 
bis Watlignieslraße 
bis Wendehammer / 
bebaute Seite 

Höninger Platz 

Merlinweg 

Schwarzerlenweg 
Stichweg neben Nr. 48-50 
Verbindungswcg-neben 
Nr, 5 Ibis 61 

A 
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Stadtbezirk 3 
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Stadtbezirk: 3   .              • Remigungshäufigkeit ReinigungK- 
verpflichlung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße                             ,                                                                              • Straßeiiart Fahrbahn Gehweg Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Ahrslraße A 1 X X 

Verbindungsweg zu       . 

den Häusern Nr. 2-20. 

38-42 und 44-50 a                                               '           •       •, X 

Am Fuchsgraben 'A 1 X 

Gehweg vor den 

Häusern 1-16 X 

Wohnwege zu Nr.3-5                                                      --, 

zwischen Nr. 8 und 11 

und Nr. 12-16 X 

Am Gibbelsberg X X 

Stichstraße zu Nr.. 1-7 X X 

Am Heidenberg 

von Chlodwigstraße 

bis Am Frankenhain A 1 X 

bis Am Römerhof X 

Am Keuschhof 

von Siegstraße 

bis Garagenzufahrt             '\ 

von Nr. 28                   .  ; •              "             .        ' X 

Stichstraße entlang Nr. 4-18 X 

2 Fußwege von Nr. 28 

und Nr. 46 zur Moltkestraße X 

Am Nachtigallental 

bis Nr. 5 X 

Am Petershof A 1 X  ^ 

Ani Rapohl 

von Aachener Straße . 

bis Gertrudisstraße • A 1 X X 

von Verbindungsweg 

zur Gerhard-Hauplmann-Straße 

.  bis Erkelenzhofweg      ' 
(nur bebaute Seite) X X 

bis Frechener Weg X X 

Wohnweg von Nr. 33-43 X 

Wohnweg entlang   • 

Nr.8-8abzw. 

Nr. 10- 10a ' X 

An den Kastanien X 

An der Rönne 
von Widdersdorfer                                             v • "• 

Landstraße 

bis Brauweilerstraße                                  i A 1   • X X 

bis Nr. 35 und gegenüber X 

bis Lahnstraße •  A 1 X . X 

bis Ende X X 

Stichstraßen entlang den.   . . 

Hausgrundstücken 

- Nr. 74-96, 146-166/ 

206-228                       '        • X X 
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Stadtbezirk: 3 Reinigutigshäufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

' 
Fahrbahn Gehweg 

Straße Straßenari Fahrbahn Gehweg Sladt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Stichwege bzw. Wege 

entlang, zwischen bzw. 

zu den Hausgrund^ 

stücken Nr. 50-62, 68-72 

140-144,204-206,264-274 X 

Arndtstraße (Weiden) . 
f 

bisNr. 19/24a A 1 X X 

bis Nr. 45/54 X 

bis Römerstraße '" X 

Bachcmcr Straße 

von Bahnüberführung                  -   - 

bis Universtätsstraße H 2 X 

Gehweg linke Seiie-stadlauswärts               , ^ H. 2 X 

von Universilälsstraßc 

bis Weyertal H 3 • X 

Gehweg bebaute Seite •   H 3     • X 

3. Fahrbahn von Universitätsstraße , 
bis Weyertal H "3 X 

Gehweg bebaute Seite H 3 X 

3. Fahrbahn von Weyertal bis-Nr.43 H 3 X X  - - 

bis Decksteiner Straße                                                 '       .   •' H 2 2 X X 

bis Peter-Berchem-Straße ,  H 1 X X 

bis Ende Seitenfront 

Peter-Berchem-Straße 2 X X 

bis Militärringstraße X 

Bachstraße -A 1 X 

Verbindungsweg - •~ 

zwischen Nr. 16 und 18 ~ ' 
zum Frohnhofweg X 

Blaugasse ~ 
.    von Hauptstraße 

bis Wendehammer , X 

Brauweilerweg (Müngersdorf)   .       . 

von Aachenerstraße 

bis Lovis-Corinth-Straße H- 1 X 

bis Vogclsangcr Weg H I X X 

•2 Stichstraßen zwischen 

Nr. 6 und 16 und                                             .', • 

zwischen Nr. 18 und 32          •                         '                   . x 

Wohnweg zu den 

Häusern 133-143 ,                    .     _           ' X , 

Slichstraßc zu den 

Häusern 155-207 X 

Verbindungsweg von ^' 
Nr. 179b bis Erich-Heckel-Straße X 

Daimlerstraße   - 

von Ottostraße. '                               - 

bis Nr, 10 einschließlich' X X 

• bis Nr.i6 (bebaute Seite), - X X 

Distelpfad X 

Droste-Hülshoff-Straße (Weiden) .•X 
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Stadtbezirk:, 3             . .            • • Reinigungshäufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße        '           •                 '.   " ' Straßenart Fahrbahn Gehweg Stadt An- 
lieger 

Siatlt An- 
lieger 

Fliederweg X X 

Stichstraßen zu Nr. 24-54,64-68                 "      •      '" 

und 80-88  '                                              '          ,        . X X 

Stichweg von Nr. 88        . 

bis Im Buschfelde                        -           . - •   X 

"Franz-Marc-Straße X X . 

. 4 Stichstraßen zu Nr. 2-8, 10-16 

18-20,26-32 - X 

Stichslr. Entlang Nr. 1-5 , X 

Verbindungsweg von >• 

Nr. 7 bis Lchmbruckstraße X 

Frechener Weg                                                              " 

von Aachener Straße 

bis Am Rapohl- H' 1 X X 

Stichstraße zu den 

Häusern Nr. 77-91 bebaute Seile X _ 

Freiburger Straße 

von Ostlandslraße 

bis Potsdamer Straße   • A 1 X X 

Stichstraßen zu den - 
Hausgrundstücken 

Nr. 38-40 und 62-72     •       ' , X 

Wohnwege.zu den 

Hausgrundstücken '- 
Nr..l8-28, 30-36, 42-48 X 

Wohnwege zu den 

Hausgrundstücken                                          '^ 

50 und 60 einschließlich 

der Platzfläche um die 
,   Kapelle bis zur            .         '. 

'    FreiburgerStraße X 

Friedhofsweg 

ohne Wohnweg                                          '    - X 

Fürst-Pückler-Straße 
' 

von Stadlwaldgürtel 

bis Hültzplalz A .     2 X 

Gehweg bebaute Seite                              '                - A/ .2 X 

bis Aachener Straße      '      .            • .• A' 2 2 •   X X 

Gartenweg 

von Selma-Lagerlöf-Straße    • 

bis Friedhof                                   "            . X X 

Stichstraße zu den 

Häusern. 13a-17 und 16-26 •  X 

Verbindungsweg zur                 '                                •        " 

Moltkestraße/ Selma-Lagerlöf-Straße X 
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Stadtbezirk: 3                         , Reinigungshäufigkeit Reinigurigs- 
-        - •    . 

• verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 
Straße   ... Straßenart Fahrbahn Gehweg Sudt An-, 

lieger 
Siadl An-   , 

lieger 

Groschenweg 
von-Drachmenweg 
bis Wendeplatz   _ • A  •. 1 X X 

Stichwege entlang Nr. 17-19,23-29 
SdundlOrlfi, 18-28 und 4-8 •-    • X   • 

Stichweg zum Spielplatz        -                          _       -     .. 
entlang Nr. 25-31    '   ; . X 

Verbindungsweg zur                                              -.   .   '    j   - / ,- '.. 
Widdersdorf er Landstraße 
entlang Nr.-34 und Nr. 35-39           '     '    \ 

•• - X 

Grünewaldstraße   '             • 
' 

X • 
V      ' 

•. - 

Habichtweg {Widdersdorf) X 

Händelstraße                                                                           '- .    . 
ungerade Hausnummern X X 

gerade Hausnummern                         ,' X 

SticJistraße vor Nr. 2-12 "• X 

Nr. 2-12                                           V 

Heckenweg   .      , > 

von Odeinshofallee •. ^' 

bis Nr. 2a X 

Fußweg zur Brauweilerstraßc.                                            . X 

Heckenrosenpfad X 

Hemgergasse 
bis Bclvederestraße                                                                ' X X 

bis Alter Militärring X 

Hölderlin Straße                               .     ' 
von Ludwig-Jahn-Straße  - 
bis Störmstraße                                                               _ A 1 X X 

bis Mörikestraße                                                 ,                 ~ 
(bebaute .Seite) ••    A 1 ' X X 

Im-Buschfelde                                     r 
von Hauptstraße 
bis Unter Gottes Gnaden  , A     • 1 X •X 

•"    bisNr. 67       "" - X- X 

Wohnwege zu Nr. 25-35 -                                    .       .         ' 
und 43-47   '.          '       •        -.•      -     \                     '   '      • X 

Jakobusweg X 

Johannesweg 
ungerade Hausnummern X X 

gerade.Haiisnummerh X 

Wohnweg zu                                                                           •' 
Haus-Nr. 22-32          ' X 

Jungbluthgasse 
von Langgasse '      '    ..    • 
bis Holunderweg              ,                   .  ~ .-•     A 1 X X 

Stichstraße zu den 
Grundstücken                                                                     - 
Jungbluthgasse 18-32   " X.- 
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Stadtbezirk: 3     ^                    - Reinigungshäufigkeil Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße Straßenart Fahrbahn Gehweg ' Stadt An- 
lieger 

SlaUi An- 
lieger 

Kämpchens weg 
von Lövenicher .Weg             .      . 

bis Herrigergasse 

(bebaute Seite) X • X 

bis Eschenallee 
{bebaute Seite) X 

bis Seitenfront Nr. 92 

(bebaute Seite) X_ X 

bis Belvederesiraße X X 

Keussenstraße „   • X ,   X 

Stichstraße zu Nr. 21 X 

Kleiststraße 

von Goethestraße 

bis Wendehammer X X 

von Nr. 4 bis 

Richard-Wagner-Straße X 

Kringsweg A 2 . 2 X X 

Mittelallee •   A 1 X • 

Lammetshüfweg 

von Hcidchofweg - 

bis Tönneshofweg                          ,     . ' X 

Lerschstraße 

von Schillerstraßc 

.b'is einschl. Nr. 3 und 

gegenüber X 

. 3. Fahrbahn gegenüber Nr,3 X 

bis einschl. Nr. 9 und 

gegenüber ' X 

bis Amdtsiraße                                                   ••   " 

(bebaute Seile) X X 

Liebigstraße (Weiden) A    • 1 X X 

Losheimcr Straße                            .               ' A 1 1 X X 

Stichstraße zu den , •. ! 

Häusern 2-4 •     A" 1 1, X X 

Lutherstraße 

ungerade Hausnummern X X- 

gerade Hausnummern                                           '              . - ' X 

Luxemburger Straße 

von Luxemburger Wall ' 

bis Ncuenhöfer Allee H 5 5 X X 

3. Fahrbahn zwischen 

Luxemburger Wall und Greinstraße H 5 X ' 

Unterführung zur - 

Hans-Carl-Nipperdey-Straße . A    , 1 X   " 

Fußgängerbrücke (Höhe Greinstr.) G 2 X 

bis Militärringstraße  - H 2 2 X X 
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Stadtbezirk: 3 Reinigungshaufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße                                  '                                    "     '                        • Straßeharl Fahrbahn Gehweg Siadt An- 
lieger 

Slacll An- 
lieger 

Malteserstraße 
- - 

von An der Rönne 

bis Wendeplatz •.    A .1 X X 

Marienweg - X 

3 Stichstraßen X X 

Max-Ernst-Straße (WiddersdorO X X 

Verbindungsweg zur 

-  Alle Straße - X     • 

Meersburger Straße 

von Nr. 2-10 ^                 ' •      •                          ^         "   •    - X 

von Nr. !2 bis Ende                         ,     -       - X X 

-,ungerade Hausnurnriiern X 

Merschfeldweg      •             ' X X 

Verbindungsweg zur Aggerstraßc X 

Mittelweg 

• von Scithümerstraße bis 

einschließlich Nr. 36 

und gegenüber X 

Morbacher Straße X X 

Wohnwege vor Nr. 2-6,  • 

8.14 und 16-22              ' X 

Verbindungsweg zur       .  , 

Kempfclder Straße X 

Odemshofallee 

von Nr.2~~ 

bis Vincenzallee (gerade Hausnunnmern) A 1 X •X 

gegenüberliegende Seite A 1 .   X X 

bis Biberweg (gerade Hausnummern) .     A 1 X X 

•   gegenüberliegende Seite                           '- A 1 X 

Oskar-Kokoschka-Straße X X 

Wohnweg entlang Nr. 7 

zur Max-Pechstein-Straße X 

Ostlandstraße A 1 X • X-  • 

Wohnwege zu den 

Häusern Nr. 70-72 

74-80, 82-92 X 

Otto-Hahn-Slraße (MarsdorO •   - 

X 

Quadrather Straße X 

Rath-Mengenieher-Weg 

von Hauptstraße 

bis Ende der Bebauung 

(bebaiute Seite) 

•_ 

X 
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Stadtbezirk; 3 •Reinigungshäufigkeil Reinigungs- - 
Verpflichtung 

•,  . 
> Fahrbahn Gehweg 

Straße Straßenart Fahrbahn Gehweg Stadt An- 
lieger 

SiadL An- 
Heger 

Saarstraße             • . '         - 

von Moltkcstraßc 

bis Am Heidstamm A   • 1 - X X 

Verbindungsweg zur                                                      - 

Wupperstraße entlang - • 

den Hausgrundstücken 

Am Heidstamm Nr. 49 . 

bis zum Hausgrundstück 

Wupperstraße Nr. 87                ' X 

Wohnwege zu den 

Hausgrundstücken               -          i         •    . ''   ' - 
Nr. 20-28, 28a-28h, 

38-42,44-52,54-72 , ,x 

Salzbürger Weg 'A 1 ,x X 

Stichstraße entlang 

.  Haus-Nr: 8 (ca." 60 m ) ^ X 

Verbindungsweg ab 

ca. 60 m bis Burgen- .• 

landweg und Donauweg X. 

Selma-Lagerlöf-Straße (Weiden) X X 

Verbindungsweg.                                                          -     . 

zwischen Nr. 8 und 10 

zur Goethestraße X 

"Siegstraße - 

von Am Heidestamm 

bis Saarstraße A 1 ' X X 

Stichstraße entlang • 

Nr. 25-33 "•-- X 

Stichstraße entlang                    - • •                ' / 

.Nr. 42-48, X 

Wohnweg enilang 

Nr. 50-58     .     '      .          .  . X 

Verbindungsweg entlang . 

den Häusern Siegstraße 12a ' 
und Saarstr. 3          - X 

Sudetenweg A    '. 1 X X 

•  Verbindungsweg    . 

zwischen Nr. 32 und                                       _      .     " . 

Nr. 34 zum Kirchweg                                   . X 

Stichstraße neben Nr. 13 - - X- 

Schafgasse                                   ,                . A 1 X 

Stüttgerhofweg                                   '                      .            . ^- 

b.is Stichstraße 44-48 . 
' und gegenüber • A   ' 1 X X 

.    Wohnwege zu Nr. 18                                      '                     • 

und 20, 22a und 22b X 

Stichstraße zu Nr. 42-48 • .    X X 

Wohnwege zu Nr. 26 a -28 

30a - 32, 34a-3S                                             -                - 

- " 

•• 

X 
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Stadtbezirk: 3    '                   '   .   •- Reinigungshäufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

- Fahrbahn Gehweg 
Straße    •                -'        - Straßen art Fahrbahn Gehweg Siadr An- 

lieger 
Stadt An- 

lieger 

Tpyotaallee 
von Einfahrt Gewerbe- 
park (Östliche Richtung)                                   -.' 
bis Wendehammer A 1 X X 

Stichstraße entläng der      •-                          -      •    , 
. Grundstücke 23-25 bis Ende X '   X 

von Horbelfer Slraße^ 
bis Nr. 40-42 A 1 X 

von Horbeller Straße                                                       ^   , 
• "bis Nr. 99 >              '                                        '            . A • •   1 X-- X 

Turmgasse                                    - X 

Uhdestraße X 

^ 

Unter Gottes Gnaden 
von Leonhardsgasse 
bis Im Buschfelde A 1 X X 

bis Nr. 114/167 X X 

Stichstraße zu den 
' Häusern Nr. lül-l 11 und 113-121 X 

Wohnweg zu den 
Häusern Nr. 98-98 d               . X    , 

van-Gogh-Straße               '              - X 

Vogelsanger Weg 
von Am Weidenpesch                . 

•bis Aachener Straße    - A. 1     - X X 

,  gerade Hausnummern 
bis gegenüber Nr. 107 •     A. 1 X 

ungerade Hausnummern . A 1 X X 

bis Brauweiierweg/ 
Ludwig-Jahn-Siraße A' -       1 .x- X 

Waldstraße (Junkersdorf).,             '                        '               \ - 
X 

- 

bebaute Seite                    .                                 ,                 . X 

Weihenweg (Widdersdorf) 
ungerade Hausnummern X X 

gerade Hausnummern -    .. "x 

Weißdornweg X 

Weizenweg -•     A     • • i X X 

Verbindungsweg 
zwischen Nr. 33 und 35 

. zu Im Rapsfeld X 

• Werthmannstraße, ., ' . • , 

. 

bis Nr. 34a und gegenüber A   • .1 1 X X 

weiterführende Umfahrt                -' 
von Nr. 23/44     '                       .        ,           . 
bis Nr. 23/44 A /   1 1 X x' 
2 Verbindungswege zwischen 
Nr. 11-13 und Nr. 17-19 zur 
Dürener Straße 

1 

X 
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Stadtbezirk: 3 

Straße Straße hart 

Reinigungshäufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn 

Sladt      ,An- 
lieger 

Gehweg 
Stad[    .An- 

lieger 

Widdersdorfer Landstraße 
' von Zaunstraße 

bis Johanniterstraße 
. bis OD-Schild (ungerade Hausnr.) 
bis Ende der Bebauung (gerade 
Hausnummern) 
von Rückfront Blaugasse 41 
(bebaute Seite) bis Auf der Aspel 

Wilhelm-Heinrich-Klespe-Weg 

Zum Neuen Kreuz 
von Hauptstraße • 
bis von-Kleist-Straße 
ungerade Hausnummern 
von von-Kleist-Straße 
bis zum Wohnweg zu den 

.   Häusern 17-31 
ungerade Hausnummern 
bis Ende 
gerade Hausnummern 
von von Kleist-Straße 
bis Nr. 24 
gerade Hausnummern 
bis Ende 
Wohnwege zu Nr. 17-31 
33-45.47-53 
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Stadtbezirk 4 
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Stadtbezirk: 4                                         .         '              . , keinigungshiiufigkeil Reinigungs- 

verpflichtung 

Fahrbahn. Gehweg 
Straße Straßen art 'Fahrbahn Gehweg Siadi An- 

lieger 
Siadi An- 

lieger 

Goldammerweg 
von Vogeisanger Straße 
bis Sleinkauz\veg     .           •         -' H 1 X X 

bis Militärringstraße - X , X 

Fußwege hinter Nr. 14-22 und 
24-28/Einkaufszentrum         •'               - G 2 X 

Stichslraßen zu Nr.,2-22 
11-51.59-99,107-147, - 
155-195,203-243.251-291              .'-             •    •   . 
299-341 X X 

Herbigstraße                                               .       - 
außer Platzfläche an der Kirche A 3 3 X X 

Leyendecker Straße 
von Vogelsanger Straße ^ 

.   bis Venloer Straße                                       ... H 2 T X X 

bis Subbelrather Straße A -5' 5 X X 

Weg zwischen Nr. 2c 
und 2d zur Christianstraße X ; - 

Parkgürtel 
von Nußbaumerstraße 
bis einschl. Privatstraße hinter 
den GEW-Werken (gerade 
Hausnüinmern) '      H •2 -2 .. X X 

von Nußbaumerstraße    -.                             , 
bis BAB (ungerade Hausnr.) H 2 2 X X 

Ransenbergweg 
von Unlere DorfstraBe                -" - 
bis Absperrung A 1 X X 

Rath-Mengenicher-Weg " 

von Venloer Straße 
bis Bahnübergang ' X 

Schönbergweg 
von Nr. 1-11 und 12-14 •"" "X 

Silcherstraße -    ' 

•  von Äussere Kanalstraße 
bis Vitalisslraße.              ' A 2 - 2 X X 

bis Ende. A ., I 1 X X 

Parkplatz A 1 . X 

Vogelsanger Mark! X •' -   1 •     2 ,     X X 

Platzfläche                '_ A 2^ X 

•    •   •    . 

- 
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Stadtbezirk 5 
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Stadtbezirk: 5                                                     . .   .     '        • Reinigungshäufigkeit Reinigungs- 
-verpflichtung' 

-   "                •_. Fahrbahn Gehweg 

Straße           ,              '             • Straße nan Fahrbahn Gehweg Stadt    .An- lieger Stadi -An- 
lieger 

Albrichhof X 

Ältbaumburgweg 

gerade Hausnummern X X 

ungerade Hausnummern            ,                 ~         ~ X 

Altdahnweg X 

Altonaer Straße 

von Allonaer Platz ' 
bis Bielefelder Straße A .1  - X X 

bis Haus Nr. 65 und gegenüber X X 

Platzflächc A 1 X 

Verbitidungswege neben Nr. 2 T ii. 35 

zur Wilhelm-Sollmann-Straße X 

Alzeyer Straße A 2 •       2     • ~   X X 

Stichstralie.von Haus-Nr. 1 

bis Wendekreis und gegenüber A 1 1 X X 

Stichslraße vor Haus-Nr. 26-36 

und gegenüber A 1 X 

Gehweg vor Nr. 26-36 A 1 X 

Verbindungsweg zu Nr. 19-21 X 

Verbindungsweg zur 

Rockenhauser Straße   '     " - X 

Am Mühlen Falde'r                                                               ' X X 

Stichstraßen zu den Häusern 

Nr.2-14 und 7-1.7' X X 

An der Schanz H 1 1    • X X 

Parkplatz am Jugendgästehaus . X X 

Parkplatz neben Coloniahochhaus             _ , , ' X, 

An St, Franziskus • A    • 1     • X 

Astaweg,   ' ' 

von Nr. 1-3       , -   A 1 X 

von Nr. 2-10 A 1 1 X X 

. Parkplatz vor Nr. 3 A i- X  ' -_ 

Auf der Seekante- ^- X 

Stichstraße neben Haus-Nr. 6-10 \ •    X 

Auguststraße        ^ 

bis Kempener Straße A 5 5 X X 

bis Baudriplatz A.'. 6 6 X X 

Platzfläche gegenüber Nr. 2 a . A 1 X 

Außeitier Straße X 

Verbindungsweg zur 

Hermann-Kausen-Straße X 

Balmungweg X 

Berghauser.Straße •                           ,•      ' 

y"     • 

X 

Berwarcsteinweg   •                                                                     ' X 
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Stadtbezirk: 5       • Reinigungshaufigkeii • Reinigüngs-: 

• 

• Verpflichtung 

, •   '  _ Fahrbahn Gehweg 

Straße Straßenarl Fahrbahn Gehweg  . Stadi An- 
Mcgcr 

Stadt An- 
lieger 

Böblingcr Straße 
von Ludwigsburger Straße  • 
bisHaus Nr. 22 A     . 1  . ' .     1    . X X 

Fußweg zur                                                   .-.          .      • 
Heinrich-von-Stcphan Straße X 

Castroper Straße          -          • •"    A' .     2 X 

-    Verbindungswege zur •^ - 
- . , Duisburger Straße und - 

Gelsenkirchener Straße . 
•  •  '.                                                                  ..    /i 

' X 

Dankwartweg X 

Fußweg zur Eizelstraße X 

De-Vries-Straße ^ S X 

Siichslraße zur Nägelistraße                        .    . - X X 

Dielriehweg ' X 

Donnersbergweg                      . '            , ;' X. X 

Duisburger Straße .       '   .                                     ,   , A    • 2 •    2 X X 

Zufahrten zu den Hausern 
Nr. 17-19 und 27-29 ,  "      •                            •.'    " X 

Eckewartstraße V 

von Wolfhart Straße 
bis Merhcimer Straße einschließ!. , 
Treppenanlage f 

(nur bebaute Seite). A 1 1. X X 

bis Ende                                         ,           . A 1 X X 

Edenkobener Straße "   A 1 .   X X 

Stichstraße zwischen ,     .                  .     . , 
Hausnummer 5 u. 7 X 

. . Stichstraße zu Haus Nr, 6 X 

Else-Faik-Straße-                                                                          -       ' X 

Eschenbachstraße A.. 1 X ^ 
Stichsiraße entlang Nr. 2-lOa,           . 
12-16 und 18-22 .     X 

Stichstraße entlang Nr. 36-58 
,   (bebaute Seite)                            .     ' X X 

Eugen-Sänger-Straße • 
.- 

•   entlang Haus Nr..3-7 und 26-32_ ,•     ' 

entlang Haus Nr. 6-22 und 
gegenüber                                        . A 1 X'' X 

Stichstraße entlang Haus Nr. 2-4 X 

Feldgärtcnstraße                                           "         - • 
""     von Nr. 53 

bis Hillesheimstraße X • X 

bis Sebaslianstraße                •    ,           . " .   ' • X 

bis Merkenicher Straße A    • 1 1 . X X 

Parkplatz am Friedhof                                     - A 1 X 
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Stadtbezirk: 5             • Reinigungshäufigkeit '    .   Reinignngs- 
vcrpfliclilung 

Fahrbühn      Gehweg 

StraBe Straßenart Fahrbalin Gehweg Siadc ,A"-       Sladl 
lieger 

An- 
lieger 

Fioriansgasse 

Stichstraße zur Vulkanstraße 

A 1 1 X 

X 

X 

Freie Erde .                                     ' ]x X 

3 Stichstraßen'zu Nr. 1-35 X 

Freiherr-voniTSlein-Straße 

• von Crzbergerplatz 

bis Nr. 5 X X 

Parkplatz entlang Nr. 5-7       •                                    : X' 

Geestemünder Straße                                     -          . , H 1    -   - X X 

Stichstraße gegenüber 

Nr. 36-38 bis Industriestraße . A 1 X X 

Gelsenkirchener Straße .A •   •• 2 ,2.; X X 

• Verbindungsslraße zu den 
Häusern Nr. 2-16 und gegenüber X' X 

Geschwister-Scholl-Straße X ') 

Giselh'erstraße A • 1 X 

ungerade Hausnummernseite x^ 

Gloedensiraße' X 

Stichstraße zu den Häusern     /                               -         ., ~ 
Nr. 1 - 33 -          ,  • ,-- X 

Graseggerstraße                                   :        - A 1 X X     - 

• Stichstraßen X 

Verbindungswege X 

Greifswalder Straße ' 
J X    . 

Gudrunhof mil 2-. Führung X X 

Fußweg zur Nibeluhgenstraße X 

G.untherstraße , X ,/ 
Parkplatz Nibelungenplalz X 

Hans-Brcdow-Straße A 1 1 X X 

Stichstraße vor Nr. 5-7 X 

.Hansenstraße           .     " A .1 X X • 

Stichstraßen X 

Hechinger Straße •   A  . -•   I    • . X 

ungerade Hausnummeriiseite,                 . .    ' X 

Heinrich-von-Stephan-Straße A- 1 1 X X 

Wohnweg von Nr. 13-15 X 

Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 1-3. 7-11, und 23-25 X 

Stichstraße zu den Häusern 

Nr. 17-21 .   A 1 1 X X 

Verbindungsvi'eg zwischen 

Nr. 6 und 8- X \ 

Parkplatz^ • A: •    1 X 

Hohe ne'ckefi weg                  '     - X 

611 



Stadtbezirk; 5                          - 

Siraßcnart _ 

Reinigungshäufigkeil Rcinigungs- 
verpflichtung 

-Straße    '     .                '                        .         ^ Fahrbahn Gehweg 

Fahr 

Siadi 

>ahn 
An- • 

lieger 

C.fih 

Siadt 

weg 

An-, 
.lieger 

Im Lindweilerfeld                                 .. , 

• bebaute Seite 

X 

X 

In der Maienkammer 

Stichstraße vor Nr. 4-8 

Treppenanlage zum          •••                                

Niehler Damm 55                                                           - 

• 

X 

X 

X 

Irnfriedwcg                                        - X 

Julio-Goslar-Straße A 2 2 . X X 

Julius-Leber-Straße X 

Kapuzinerstraße •                                                        ' 

mit 3. Fahrbahn vor Nr. .1 A 1 , 1 x X 

Katzengassc 

Verbindungswege-gegenüber 

Nr.'l 1 und in Höhe 

Schifferstraße 

X 

X 

Kempener Straße 

von Neusser Straße 

bis Merheimer Straße 

bis Mauenheimcr Straße 

bis Ende 

Parkplatz vor Nr. 88 

'H 

H 

H 

5 

•      3 

2 

3 

• 5 

" 3 

2 ' 

X 

• X 

X 

X 

.   X 

X 

X 

Klausener Straße X 

Kropsburgweg X 

Lohmtillerstraße 

4 Stichstraßen auf der Nordseite 

Verbindungsweg zur 

Longericher-Straße 

Fußweg zur Grünanläge 

neben Nr. 3 

A. •    1     • X 

X 

X 

x 

X 

Longericher Hauptstraße 

bis Heckweg/Heimersdorfer Straße 

bis Lülzlongericher Straße 

bis Lindweilcrwcg   .                  ,     -     • 

Platzfläche vor Nr. 45 und Parkplatz 

am Heckweg ^               ^                                    _      .      • 

Stichstraße zu Nr. 47a-51 

vorNr. 91/9la-95 

H 

H 

H 

.  H 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

X 

X 

X 

X 

.  X . 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Lülzlongericher Straße 

•Straßenführung von Nr. 2-8 

Stichstraße zwischen Nr. 41 u. 43 

Platzfläche vor den Häusern 29-31 

A 1       " X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Meerfeld Straße                 '       .               . 

von Johannes-Rings-Straße 

bis August-Haas-Slraße 

' bis Ende                                                              ^   . 

5 Stichstraßen 

A 1 

--• 

X 

1 

X 

X 

X 
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Stadtbezirk: 5 

• 

Reinigungshäufigkeil Reiiiigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn - C eh weg 
Straße                                                                                 - Straßen art Fahrbahn Gehweg Stadt An- 

lieget 
Stadl An- 

lieger 

Mcrkenicher Straße 
bis Hillesheimstraßc                                                      -   . X 

bis Fliltarder Weg A 1    -^ 1 X X 

bis Niehler Damm           -     . X - 
bis Ende (Tor I Ford-Werke) A ! X X • 

Müngersdorfer Straße - X 

NägelistraBe X X 

Verbindungsweg zur 
Amsterdamer Straße X 

Neuenbaumer Straße                              '                    ~     • . A 1 X 

ungerade Hausnummernseite ' X  , 

Niehler Damm                  • H 1 X -• X 

Verbindungsweg zwischen 
Nr. 97 und Nr. 99    " 
bis Merkenicher Straße X 

Stichstr'aße zu Nr. 151 - 157 ' X 

Verbindungsweg nach.Nr. 185 
bis Kalzengasse X 

Oidenburger Straße 
mit 3. Fahrbahnen vor den Häusern 
Nr. 26-30 und 58-66               '                          '          - ' A 1 X X    •. 

Stichstraßen zu Nr. 80-86, 
88-94.98-106 X X 

Verbindungsweg zu Nr. 49-55. X 

Ossietzkystraße 
Bahndammseite A 1. X   • 

gegenüberliegende Seile A 1 X X- 

Pallcnbergheim 
vor Nr.2 und Seilenfront Nr." 23       •        •   ,  ' X X  ^ 

vor Nr. 17 und 18 " " X X 

Rundfahrt X 

Pallenbergstraße 
von Jesuilengasse 
bis Seitenfront Pallenbergheim-17 A 1 1 X X   • 

bis Ende X 

StichslraßezuNr. 8-10 -, X X 

Siichstraße zu Nr. 23-27 X X 

Parkgüriel                                                   - 
von Privalslraße hinter den GEW 
Werken 
bis Longericher Straße 
(gerade Hausnummern) H 2   ^ • 2 X' ^ x 

von BAB 
bis Longericher Straße 
(ungerade Hausnummern) H 2 2 X \ 

Pasteurstraße        • - - 
• . ohne Verbindungsweg zur 

Amsterdamer Straße A 1 1 X X 

Pater-Delp-Straße X 
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Städtbezirk: 5 Reinigungshäufigkeit   - Reinigungs- 
verpflichtung 

weg Fahrbahn Geh 

Straße Straßenart Fahrbahn Gehweg Siadi An- 
lieger 

Stndi An- 
lieger 

Rennbahnstraße 

mit S.Fahi^bahn Ecke 

Neusser Straße                                                  ,        , A 2 2 X X 

Riehlcr Tal A 3 3' X X • 

Parkplatz Ecke Esenbeckstraße      .   -     •   •. A 3 X 

Rostocker Straße                                               -, X 

Rüdellstraßc A ] X X 

vor Nr. Ml A    " • 1 X- X' 

2; Fahrbahn vor Nr. 18-30         ' , "• X 

Parkplatz A 1 .    X 

Platzfläche Ecke Graseggerstraße A - "1 X 

ScheinerstraBe A' 1 x' 

ungerade Hausnummcrnseite X 

Stichsiraßcn                                  '      - X 

Schlesischer Platz A i 1 
• 

X X 
- 

• 3. Fahrbahn vor Nr. 4-6 -    A 1 X 

Sebastianstraße \. 
mit Platzfläche vor Nr. 168 H 3 '3 X ' X 

Weg entlang Indiistricstraße. X 

Verbindungsweg neben 

.Nr. 224 zum Niehler Damm 
-• 

X 

Slabyslraße 

bis einschließlich Nr. 28 

und gegenüber A 1 1 X X 

•    Fußgängerunterführung A 1 X 

Speyerer Straße X X 

.von Schiefersburger Weg 

bis Ludwigshafer Straße A '     1 1 X X 

bis Ende X X 

Verbindungsweg zur Hunsrückstraße X 

Stammheimcr Straße 

mit 3. Fahrbahn vor Nr. 98-102 H 3 •3 X '• X 

Stauffenbergstraße X 

Stichstraße                                   •   "^ v X 

Urdenbacher Straße X 

Ülehof X. 

Vogesenstraße ' A 1 1 X X 

Verbindungsweg von Nr. 18-20 • X 

Vulkanstraße 'x 

Weidenpeschei" Straße 

mit 3. Fahrbahn und Platzlläche 

Ecke Nesselrodeslraße                 .        ^ •   A •       2 r X X 

Wilhelm-Leuschner-Straße          •                    -    '        '    ' X 

Wilhclmshavener Straße 
' 

•    X 
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Stadlbezirk: 5 

Straße Straßenan 

Reinigungshäufigkeil 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- 
verpflichtunj 

Fahrbahn 

Siadi An- 
lieger 

Gehweg 
An- 

lieger Stadt 

Wilhelm-Sollmann-Straße 

3. Fährbahn vor Nr. l-ll 

Parkplatz Ecke Rheindorfcr Straße 

Wolfhart Straße 

gerade Hausnummernseite   -^ 
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Stadtbezirk: 6 Reinigungshäufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße     ' StraBenart Fahrbahn Gehweg Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Amandusstraße 
von Fcldkasseler Weg Nr. 8 
bis Fühlinger Kirchweg Nr.62 A 1 X X 

Fußweg neben Nr.,28 zum 
Rheindainm ' X 

Verbindungsweg zwischen 
2,Fußwegen der                                 -                   -         • 
Amandusstraße entlang den 
Garagenhöfen an der Ost- > 
seite von Nr_. 9a - 11 a- j- x^ 
Fußweg vom Feldkasseler 
Weg bis Wendeplatz 
Kasselberger Weg; entlang' 
Nr. 11 a- 15a         .      - X 

Verbindungsweg zum 
zum Feldkasseler Weg von 
Nr. Ha bzw. Nr. 13 bis'                                    •   -     . 
zum Grundstück 
Feldkasseler Weg Nr. 186 X 

Verbindungsweg zum Wende- 
platz Kasselberger. Weg 
entlang Nr. 1-9 X 

Weg entlang der-Westseite der '. 
Amanduskirche X- 

Am Feldschlösschen 
nur bebaute Seite bis Nr. 32     ,               .   •• ' X 

Anna-Langohr-Wcg 
von Unnauer Weg 
bis Grasnelkenweg X X 

Verbindungsweg von Höhe ' 
Nr. 16 bis Grasnelkenweg 

• Höhe Nr. 24 •   X 

Bellerkreuzweg ., 
von Merkenicher Hauptstraße 
bis Jungbluthstraße X X 

Brictiusstraße 
\ 

X 

Fährgasse ^ 
von Merkenicher Hauptstraße 

.  bis Rheindamm X - 

Florenzer Straße ' 
ohne Wohnwege • A 3 3 X X 

Franz-Grillparzer-Ring 
von Mengenicher Straße 
bis Heinering X X 

Stichstraße zu den Hausgrund- 
stücken Franz-Grillparzer-Ring 
48-52 und 49-55 X 

Stichstraße entlang den Haus- 
grundstücken Franz-Grillparzer- 

• Ring 1-19.21-31,33-45 X 

Weg zwischen dem Hausgrund- 
stück Nr. 21 und Garagenhof X 
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Sladlbezirk: 6    , Reinigungshäufigkeii Reinigungs- 
- verpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

Straße Straßenart Fahrbahn Gehweg Siadi An- 
lieger 

Sladl An- 
lieger 

Weg zwischen dem Hausgrund- 
slück Franz-Grillparzer-Ring Nr. 52 . 
und der Rückfront der Häuser 
Heinering 117-127 X 

Ilexweg                                                                        - X X 

Wöhnwege zu Nn 1-17, 19-35 
37-5l' und" 20-22 X 

Wohnweg hinter Nr. 2-52 X 

Jakübusstraßc X X 

Johanncsstraße (Pesch) 
bis einschließlich . 

.   Jakobusstraße 28/33 , H 1 X X 

Kolmarer Straße                     ..            i _ 

von Bellerkrcuzweg 
bis Haus-Nr. 15/28 X 

von Schlettstadter Straße 
bis Ende der Bebauung X 

Marienstraße (Pe.<ich) ,X X 

Stichwege entlang den Haus- 
grundstücken Marienstraße 
15-2-3,25-31,35-41,43-49/ - , 
51-57.59-65,67-73,75-79,81-87 
89-95.4-10, 12-20,22-30,32-38 
40-46, 66-72, 108-118, 120-130 X 

Stichweg entlang Nr. 5-13 
Stichweg entlang Nr. 84-94 

1 
X 

Mozartstraße (Pesch) 
1 

X 

zwischen Haus Nr. 2 und 10 
(entlang Offenbachstraße 2) X 

Pescher Holzweg 
von Hi'rschhofweg 
bis Mohnweg                                                       - X X 

Pestalozzisiraße X X. 

Stichstraßen zu den Häusern 
Nr. 21-27, 29a-35, 67-79 und' 
81-109 X X 

Wohnwege zu den Häusern , 
Nr. 1-19 und 29,-37-49, 51-57   • 
und 59-65 ... • X 

Rheindamm.             . X 

Unterer Herbstweg                                                                        -.. 
von Causemannstraße - 
bis Ende der Bebauung   - 

- 

X 

- 
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Stadtbezirk: 6 

Slraße - StraUcnart 

Reinigungshäufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- 
verpflichtung 

Fahrbahn      Gehweg 
Siadi    .A"-      Scadi      An- 

lieser lieger 

Volkhovener Weg 
von Pingenweg 
bis Stallagsweg 
bis Lerchenspornweg 
3.PahrbahnvonNn21l bis 
einschl. 195 ' 
bis Merianstraße 
Fußweg gegenüber Nr. 199/201 
zur Merianstraße 
Stichstraße neben 215 a   • 
bis zu den Stellplätzen 
Verbindungsweg zunn Gras- 
nelkenweg 
Plalzfläche Ecke Willmuiher Weg 
Wühnwege zu Nr. 127-149 

H 
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Siadibezirk:?                       . Reinigungshäufigkeit Reinigungs- 
verpflichtung 

, Fahrbahn      Gehweg 

Straße Straßenart Fahrbahn Gehweg Siadi    ..An- 
lieger 

Stadt . An- 
lieger, 

Alfred-SchüUe-Allee              _^               ., - 
von Am Schneller!   - 

bis Maifischgassc A 2 X X 

bis Lehmkuhler Weg 

(bebaute Seite) .  ' X 

Verbindungsweg zum 

Westhovener Weg. '  X 

Frankfurter Straße 

von Am Linder Kreuz' 

.  bis Nr. 316 gerade Hausnummer H 1 X X 

von Nr. 19-Nr.25        - H 1 X 

von Nr. 77a bis Nr, 323 H 1 X X 

von Haus Wolle/   "                  • 

Friedrich-Hirsch-Straßc 

bis Fauststr./Nr. 540                                 _                 _       • ^       H 1 X X 

von Fußgängerbrücke 

Schubertstra'ße 

bis Theödor-Heuss-Straße H 1 X X 

Ladestraße X X 

Fußgängerbrücke in Höhe 

Schuberlstraße G 1 X 

Friedrich-Ebert-Platz FG 6 6 X X 

Im Bodesfeld 

von Hinler den Höfen 

bis St-Ägidius-Siraße              .    •    - X X 

bis Kornblumcnweg - A      :- '.       1 X X 

Fußweg zur Frankfurter Straße X 

Jahnslraße                                                                  " - A 1 X • X 

Rathausstraße                                           .         - • A 1 X X 

• Stichstraße zwischen • 

Nr. 15/V9 bis Wendeanlage A 1 X , X 

Verbindungsstraße entlang    . 

Nr. 19a-19d bis Steinstraße ' X 

Verbindungsweg entlang •- 

Nr. 17e-17g -• X 

Verbindungsweg neben 

Nr. 19d bis Friedrich-Eben- 

Ufer  -•     ,          _       ,    . X 

-  Verbindungsweg zwischen. 

,   Nr. 433/435 zur Hauptstraße ' X 

Unter den Erlen 

von Kaiserstraße                                            '   , 

bis Wendehammer             . A .. 1 X X 

WÜhelm-Ruppcrt-Straße 

.   von Frankfurter Straße 

bis Siebengebirgsaliee "   , X 

bis Heidestraße A • 'l •   X X 
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Stadtbezirk: 8 

Straße Straßenart 

Reinigungshäufigkeit 

Fahrbahn Gehweg- 

Reinigungs- 
verpflichiunf 

Fahrbahn 
Stadi    ..An- 

lieger 

Gehweg 
Stadt    .An- 

lieger 

Rösraiher Straße 
—   bis Scrvatiusstraße 

Verbindungsweg zwischen 
Nr. 178/180 und 
KVB-Haitesteile Autobahn 

,    bis Neubrücker-Ring 
von der Ortskaule 
bis Rather-Mauspfad 

• Verbindungswege 

# 
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Stadtbezirk: 9 

Straße Straßen art 

Reinigungshäufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigutigs- 
verpflichtung 

Fahrbahn 
Stadt I ..An- 

lieger 

Gehweg 
Stadt I ,An- 
      lieger 

Am Feldrain 
3. Fahrbahn 
von Tm Weingartskamp 
bis einschl. Haüsnr. 7 
Zufahrt zur Schule  . ""  . 

Bachstraße - 
von Miilheimer Freiheit bis 
einschließlich Nr. 11    ' 
bis Formesstraße 
bis Ende 

Bergischer Ring 
3. Fahrbahn von Lülsdorffstraß.e 
bis Bachstraße ' 

Malteserstraße 
Stichstraße zu Nr. 12-18     •    - 
Fußweg zum Elisabeth-Schäfer-Weg 

Schanzenstraße 
von Keupstraße bis Carlswerkstraße 
bis Ende 

A 

•-•S 

2 X 

X 

2 X 

3   _' X 

2 X 

1 '• X 

625 



Anlage 2 
zur Straßenreinigungssatzung 

Aufstellung der Straßen 
für die Fahrbahnen mit besonderem Reinigungsaufwand 

gemäß § 8 Abs. 1 Ziffern 1.1.2 und 1.2.2 Straßenreinigungssatzung 

Stadtbezirk    Straßenbezeichnung 

Achtergäßchen 

Am Bollwerk 

Am Frankenturm  ., 
von AmBüilwerk bis Bischofsgartenstraße 

An der Linde 

Andreaskloster .    , 
von An den Dominikanern bis Komödien- 
Straße 

Aquinostraße. 
vor Nr. 1 und Nr. 2 
von Nr. 31 bis Krefelder Straße 

Auf dem Rothenberg 

Bältliasarstr. 
von Nr. 1 bis Nr. 2/3 und 
von Nr. 16/17 bis Nr. 20 und gegenüber 

Breite Straße 
von Richmodstraße bis Apostcinstr'aße - 

ßrigittengäßchcn 

Brunostraße 
von An St. Magdaienen bis Kartäuserwall 

Buschgasse 
bis Seileneingang Biberstr. 4 

Buttermarkt 

Fischmarkt 

Frankenwerft 
von Markmannsgasse bis Fischmarkt 
* unterer Fußgängerbereich -      , - 

Friesenplatz -Platzfläche- 

Friesenstraße 
von Friesenwall bis Hohenzollernring 
entlang Magnusstraße 

Friesenwail 
von Magnusslraße bis Friesenstraße 

Gereonshof 
von Von-Werth-Straße/Hildeboldplatzbis 
Kaise'r-Wilhelm-Ring- " 

Gereonskloster 
Glockengasse 
von Krebsgasse bis Hämergasse 

Große Neugasse 
von Auf dem Brand bis Am Bollwerk • 

Großer Griechenmarkt \ 
von Neuköllner Straße bis Bachemstraße 

Hämergasse 
bis Glockengasse 

Im Stavehhof 

Stadtbezirk   -Straßenbezeichnung 

Jahnstraße 
von Frankstraße bis Humboldtstraße (Seite 
ungerade Hausnummern) 

Karl-Berbuer-Platz 

Kasparstraße 
von Südermannplalz bis Nr. 23/6 und von  - 
Nr. 43/22 bis Krefelder Wall  - '      '\ 

Kolumbahof 
entlang Nr.-3-5 und gegenüberliegende Seile 

Lintgasse     ' • •    .       . 

Maria-Hilf-Straße 

Markmannsgasse 
•''     .von Nr. 5 - Nr. 13 

• Mauthgasse 

Melchiorstraße 
vor Nr. .5 ^ 
Von Nr. 19/24 bis Nr.-21/28 und von ' 
Nr. 35/40biREnde 

• Mittelstraße 

- Mühlengasse     • 

. Pfeilstraße 
von Hahnenslraße bis Mittelstraße 

Rathausplaiz 

Rudolfplatz - Platzfläche - ~      • 

Salzgasse 
bis Buttermarkl 

Severinskloster 

St,-Apern-Siraße 
von Breite Straße bis Helenenstraße 

Taubengasse 
.    von Nr. 1 - 21-      • ..'   '• 

Unter Käster _' 

Unter Taschenmacher 

• Utrechter Straße 

Wickrather Straße 
von Bernhard-LetterhaUS-Straße bis Ende 

-3 Kaiscrsescher Straße 
von Mayener Straße bis Ende 

3 Schlegelstraße 

3 Christian-Schult-Straße 
von Gutenbergstraße bis Absperrung 

4 .   Grimmstraße •       " "        . i 

4                     Gumprechtslraße                                    - 
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Stadtbezirk    Straßenbezeichnung 

Intzestraße 

Keplerstraße 
von Nr. 23-27. 18-30        .    -    . 

Rpthehausstraße' 
von Nr. 33/34 bis Ende ' 

Wißmannstraße 

Henriette-Ackermann-Straße    • 
vor Hausnummer 2-18 

Jakob-Schupp-Straße 
von Hausnummer 6-12   " 

Mauenheimer Straße 
von Neusser Straße bis Schillstraße 

Hohenfriedbergstraße 
Von Nr. 2 bis Sportstraße 

Barthcl-Giesen-Straße 
von Im Lochgarten bis Ausbauende 

Stadtbezirk . Slraßenbezeichnung 

Heßhofplatz 

Josephskirchstraße 
von Vorsterstraße bis Kapitelstraße 

Markt -ohne Platzfläche - 

Martin-KöUen-Straße 

Step rath Straße 

• Waldstraße 
von Ostheimer Straße bis Plantagenstraßc 

Westerwaldstraße 
von Am Grauen Stein bis Usinger Straße 

Adalbert-Stifter-Straße 

Bachstraße 
Von Nr. 15 bis Formesstraße 

Markgrafenstraße 
entlang den Häusern 81-83 
bis einschl. Hausnr.: 87 

Ralsstraße 
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.  . Anlage 3 
zur Straßenreinigungssatzung 

Aufstellung der Fußgängergeschäftsstraßen 
mit besonderem Reinigungsaufwand 

jemäß § 8 Abs. 1 Ziffern 3.2 Straßenreinigungssatzung 

Stadibezirk    Straßenbezeichnung 

t Am Hof 
von Wallrafplatz bis Sporergasse 

An der Rechtschule 
von Wallrafplatz bis Richartzstraße. 

An St. Agatha 
von Anto'hiterstraße bis Schildergasse 

^Antonsgasse 
von Kronenstraße bis Schildergasse   . 

Breite Straße     - 
. von Tunisstraßc bis Richmodstraße    ' 

Brückenstraße 
von Hohe Straße bis Nr. 1 1 

• Domkioster 

Große Buderigasse 
von Hohe Straße bis Marspfortengasse 

Gürzenichsti-aße 
.bis Große Sandkaul 

Hämergasse 
von Glockengasse,bis Breite Straße 

Heinfich-Böll-Platz 

Herzogstraße 
-von Schildergasse bis Nr. 4/9 

Stadtbezirk   .Straßenbezeichnung 

1 Hohe Straße . 
.von Sternengasse bis Cäcilienstraße 
von Burghöfchen bis Wallrafplatz 

•   , ~^ 

In der Höhle * •    - 
von Hohe Straße bis Große Sandkaul 

Krebsgasse' 
von Schildergasse bis Brüderstraße 

Kreuzgasse •   -    . 

Minoritenstraße 
von Hohe Straße bis Richartzstraße 

Obenrnarspforten " 
von Hohe Straße bis Marspfprtengasse 

Perlenpfuhi 
von Hr. 1-3 und Nr. '3-4 

Roncalliplatz 

Salomonsgasse '   '' 
von Hohe Straße bis fvlarspfortengasse 

Schildergässe 

Unter Fettenhenhen 
von Wallrafplatz bis Burgmauer 

Wallrafplatz 
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge- 
macht. 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs, 6 Satz 1 der 
.Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin- 
gewiesen. ^       , • 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung laulel: " 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriflen 
"dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orlsrecht- 
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab- 
lauf eines Jahres seit ihrer Verkiihdung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn. 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein yor-' 
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge- 
führt, •     . 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß- 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hai den Ratsbeschluss vorher bean- 
standet  • 
oder    ' .     '    . 

d) der Form-  oder Verfahrensmanger ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-' 
Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.'' 

Köln, den 21. 12.2001 

Der Oberbürgermeister 
gez. Schramma 
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